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RECHTSGRUNDLAGEN
Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplans sind:

Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Gesetz vom
27.10.2025 (BGBl. I S. 257) m.W.v. 30.10.2025 geändert worden ist.

Landesbauordnung (LBO)
in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. BW 2010, S.  357, 358, ber. S. 416), die zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 18. März 2025 (GBl. 2025 Nr. 25) geändert worden ist.

Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Gesetz
vom 03.07.2023 (BGBl. I S. 176) m.W.v. 07.07.2023 geändert worden ist.

Planzeichenverordnung (PlanZV)
vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025
(BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist.

VERFAHRENSVERMERKE
1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB am 20.02.2025

2. Ortsübliche Bekanntmachung gem. § 2 (1) BauGB am 27.03.2025

3. Beteiligung der Öffentlichkeit
gem. § 3 (1) BauGB

vom 31.03.2025 bis 02.05.2025

4. Anhörung der Behörden
gem. § 4 (1) BauGB (Scoping-Termin)

vom 31.03.2025 bis 02.05.2025

5. Billigung des Bebauungsplanentwurfs
und Auslegungsbeschluss

am

6. Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB,
Behördenbeteiligung gem. § 4 (2) BauGB und
Beteiligung Nachbarkommunen gem. § 2 (2) BauGB

6.1 Bekanntmachung vom  bis

6.2 Auslegungsfrist/Behördenbeteiligung vom  bis

6.3 Beteiligung der Nachbarkommunen vom  bis

7. Satzungsbeschluss gem. § 10 (1) BauGB am

8. Genehmigung gem. § 10 (2) BauGB am

9. Bekanntmachung gem. § 10 (3) BauGB am

Zur Beurkundung
Schöntal, den .......................

------------------------------------
Bürgermeister



Gemeinde Schöntal – Gemarkung Aschhausen
Bebauungsplan „Schaf IV“

Textlicher Teil – Entwurf Seite 2

TEXTLICHER TEIL

In Ergänzung der Planzeichnung und des Planeintrags wird Folgendes festgesetzt:

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-15 BauNVO)

1.1 WA - Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

Zulässig sind:

- Wohngebäude,
- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften

sowie nicht störenden Handwerksbetriebe,
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden nicht Be-
standteil des Bebauungsplans.

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21a BauNVO)

2.1 GRZ - Grundflächenzahl

Grundflächenzahl entsprechend Planeintrag.

Die zulässige Grundfläche darf gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO durch die Grundflächen
von

- Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten,
- Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
- bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die Baugrundstück le-

diglich unterbaut wird,
lediglich bis zu 25 vom Hundert überschritten werden.

2.2 GFZ - Geschossflächenzahl

Mindest- und Höchstgeschossflächenzahl entsprechend Planeintrag.

2.3 Zahl der Vollgeschosse

Zahl der Vollgeschosse als zwingendes Maß entsprechend Planeintrag.
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2.4 Höhenlage der baulichen Anlagen

Die Höhenlage von Gebäuden wird durch eine Bezugsebene (B) über NN (Normal-Null)
entsprechend Planeintrag festgesetzt. Die Erdgeschossfußbodenhöhe kann abweichend
von der Bezugsebene festgelegt werden, sofern dabei die maximal zulässigen First- und
Traufhöhen nicht überschritten werden.

2.5 Höhe der baulichen Anlagen

Die Höhe der baulichen Anlagen wird durch maximal zulässige First- und Traufhöhen
gemäß Planeintrag festgesetzt.

Dabei ist die maximal zulässige Firsthöhe (FHmax) das Maß von der festgelegten Bezugs-
ebene (B) bis zum höchsten Punkt der Oberkante der geneigten Dachhaut (siehe Erläu-
terungsskizzen).

Die maximal zulässige Traufhöhe (THmax) ist das Maß von der festgelegten Bezugsebene
(B) bis zum Schnittpunkt von aufgehender Außenwand mit der Dachhaut. Bei Gebäude-
vor- und -rücksprüngen ist die gemittelte Traufhöhe zu messen. Dabei werden die ein-
zelnen Trauflängen mit den entsprechenden Traufhöhen multipliziert, die sich hieraus
ergebenden Werte werden addiert und die Summe durch die Gesamttrauflänge dividiert.

Bei Flachdächern entspricht die maximal zulässige Traufhöhe der maximal zulässigen Ge-
bäudehöhe. Sie bemisst sich von der festgelegten Bezugsebene (B) bis zur oberen Be-
grenzung der Außenwand (Oberkante Attika).

Beispielskizzen:

Beispiel Satteldach und versetztes, zweiseitig geneigtes Pultdach:
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Beispiel Pultdach:

Beispiel Flachdach:

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä-
chen und Stellung der baulichen Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22-23 BauNVO)

3.1 Bauweise

Zulässige Bauweise entsprechend Planeintrag. Dabei bedeutet:

o = offene Bauweise
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3.2 Überbaubare Grundstücksflächen

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen bestimmen sich durch Baugrenzen
entsprechend Planeintrag.

3.3 Stellung der baulichen Anlagen

Die Gebäudehaupt- / Firstrichtung ist nur senkrecht bzw. parallel zu den festgelegten
Baugrenzen zulässig. Geringfügige Abweichungen können zugelassen werden.

4. Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12 und 14 BauNVO)

4.1 Garagen

Garagen sowie überdachte Stellplätze (Carports) sind innerhalb der überbaubaren
Grundstücksflächen allgemein zulässig.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sind Garagen und überdachte Stell-
plätze (Carports) nur in der gemäß Planeintrag festgesetzten Fläche für Garagen und
Carports zulässig

4.2 Nebenanlagen

Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO sind auf den nicht überbaubaren Grundstücks-
flächen allgemein zulässig. Nebenanlagen in Form von Gebäuden sind dabei bis zu einem
Volumen von maximal 40 m³ umbauter Raum zulässig, jedoch nicht zwischen der vorde-
ren Baugrenze und der angrenzenden Straßenverkehrsfläche.

Terrassen und Terrassenüberdachungen bis 30 m3 sind ebenfalls außerhalb der überbau-
baren Fläche zulässig.

5. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Die Anzahl der Wohneinheiten (WE) wird gemäß Planeintrag wie folgt beschränkt:

-  maximal 4 WE bzw. 6 WE bei Einzelhäusern

- 2 WE je Doppelhaushälfte bei Doppelhäusern
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6. Verkehrsflächen und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrs-
flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

6.1 Aufteilung von Verkehrsflächen

Die Verkehrsflächen werden gemäß Planeintrag festgesetzt. Die dabei dargestellte Auf-
teilung der Verkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzung. Sie dient lediglich der
Information über die beabsichtigte Gestaltung des Verkehrsraums.

7. Öffentliche Grünfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Öffentliche Grünfläche entsprechend Planeintrag.

8. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB)

8.1 Oberflächenbefestigung

Pkw-Stellplätze, Zufahrten, Hauszugänge, Garagenvorplätze, Terrassen sowie Geh- und
Fußwege sind so anzulegen, dass das Niederschlagswasser versickern kann (z.B. Rasen-
gittersteine, Rasen-pflaster, Schotterrasen, wasserdurchlässige Pflasterung o. ä.). Der Un-
terbau ist auf den Belag abzustimmen.

8.2 Ausschluss unbeschichteter metallischer Dacheindeckungen und Fassaden-
verkleidungen

Unbeschichtete metallische Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen sind unzu-
lässig.

8.3 Beleuchtung des Gebiets

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten ist die Straßen- und Wegbeleuchtung mit insek-
tenschonenden Lampen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik auszustatten. Es
sind Leuchten zu wählen, die das Licht gerichtet nach unten abstrahlen und kein Streu-
licht erzeugen. Die Außenbeleuchtung ist auf das unbedingte erforderliche Mindestmaß
zu beschränken. Private Dauerbeleuchtungen sind unzulässig.

8.4 Getrennte Regenwasserableitung

Das anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser der privaten Dachflächen ist ge-
trennt zu erfassen und an den Regenwasserkanal anzuschließen. Das unverschmutzte
Niederschlagswasser der östlichen Baugrundstücke ist in den bestehenden Graben ein-
zuleiten.
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8.5 Verbesserung des örtlichen Kleinklimas

Die Freiflächen der Baugrundstücke sind – außer im Traufbereich der Gebäude bis max.
0,5 m Breite – unversiegelt zu belassen, gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu erhalten,
soweit diese Flächen nicht für andere zulässige Verwendungen benötigt werden. Was-
serdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (Folie, Vlies) sind nur zur Anlage von
permanent mit Wasser gefüllten Gartenteichen zulässig. Großflächig mit Steinen, Kies,
Schotter oder sonstigen vergleichbaren losen Materialschüttungen bedeckte Flächen, in
welchen diese Materialien das hauptsächliche Gestaltungsmittel sind und Pflanzen nicht
oder nur in geringer Zahl vorkommen (Schottergärten), sind unzulässig.

9. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Leitungsrecht entsprechend Planeintrag.

10. Pflanzgebote und Pflanzbindungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

In den Bauflächen ist pro Baugrundstück mindestens ein Laub- oder Obstbaum zu pflan-
zen und bei Abgang zu ersetzen. Die Bäume müssen bei ihrer Pflanzung als Hochstämme
einen Stammumfang von mindestens 10-12 cm haben. Die im Bebauungsplan festge-
setzten Einzelpflanzgebote sind zu beachten. Von den festgesetzten Pflanzstandorten
kann bis zu 5,0 m abgewichen werden.

Mindestens 5% der Grundstücksflächen sind mit gebietsheimischen Sträuchern gruppen-
oder heckenartig zu bepflanzen. Dabei ist je Strauch 2,0 m² Pflanzfläche anzunehmen.
Ein Rückschnitt von Hecken und Sträuchern ist nur im Winterhalbjahr (01.10. bis 28.02.)
zulässig. Ein Rückschnitt des diesjährigen Zuwachses ist auch außerhalb des Verbotszeit-
raums möglich.

Die Pflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach Bezug zu vollziehen. Die Artenlisten im
Anhang sind zu beachten.

10.1 Einsaat und Bepflanzung der öffentlichen Grünflächen im Süden und Wes-
ten

Im Südosten der Grünfläche wird ein Regenrückhaltebecken als Erdbecken gebaut. Sohle
und Böschungen sind mit einer Ufermischung für wechselfeuchte Standorte (Saatgut ge-
sicherter Herkunft) einzusäen. Das Erdbecken ist einmal jährlich zu mähen und das
Mähgut abzuräumen. Gibt es offene Gräben zur Zu- und Ableitung sind diese ebenfalls
mit der Ufermischung einzusäen und wie das Becken zu mähen.

Der Gewässerrandstreifen des Teichbachs (5,00 m ab Böschungsoberkante) ist mit einer
Ufermischung gesicherter Herkunft einzusäen. Die Hochstaudenflur ist einmal jährlich im
Spätsommer zu mähen, das Mahdgut abzuräumen.
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Die Fläche für das Anpflanzen ist mit Ausnahme der Entwässerungsmulde mit gebiets-
heimischen Sträuchern (Pflanzgröße 2 xv, 60-100 cm, Pflanzraster 1,5 x 1,5 m) zu bepflan-
zen.

Entwässerungsmulden und die restliche Fläche um das Becken sind mit Saatgut gesicher-
ter Herkunft als Fettwiese einzusäen und ein- bis zweimal jährlich zu mähen. Das Mähgut
ist abzuräumen.

Die Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang oder Verlust sind sie gleichwer-
tig zu ersetzen. Die Artenlisten und Saatgutangaben im Anhang sind zu beachten.

II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

1.1 Dachform und Dachneigung

Es sind geneigte Dächer sowie Flachdächer zulässig.

Flachdächer und einseitig geneigte Pultdächer sind mit einer Dachneigung von 0° bis 15°
zulässig. Versetzte, zweiseitig geneigte Pultdächer und mehrseitig geneigte Dächer sind
mit einer Dachneigung von 0° bis 45° zulässig.

Bei der Errichtung von Gebäuden in Flachdachbauweise bzw. flachgeneigte Dächer bis
20° sind zwingend zu begrünen.

1.2 Dachdeckung

Zulässig sind die Farben ziegelrot, rotbraun bis dunkelbraun oder anthrazit. Grelle, glän-
zende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind mit Ausnahme von Solar-
kollektoren und Photovoltaikanlagen unzulässig.

Die Verwendung der Dächer zur Nutzung der Sonnenenergie durch in die Dachflächen
integrierte oder auf den Dächern angebrachte, liegende Anlagen und begrünte Dächer
sind allgemein zulässig.

1.3 Fassaden

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind mit Ausnahme
von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen unzulässig.

2. Werbeanlagen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)

Sich bewegende Werbeanlagen sowie Lichtwerbungen mit Lauf-, Wechsel- und Blinklicht
sind unzulässig.
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Beleuchtete Werbeanlagen sind insektenfreundlich auszuführen.

3. Einfriedungen und Stützmauern
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Einfriedigungen sind als Hecke mit standortheimischen Heckengehölzen gemäß Arten-
listen (Kap. IV) auszubilden. In Hecken eingewachsene künstliche Einfriedigungen sind
dabei zulässig.

Einfriedigungen und Stützmauern sind entlang von öffentlichen Verkehrsflächen bis zu
einer maximalen Höhe von 1,0 m zulässig.

Entlang von landwirtschaftlichen Flächen und Wirtschaftswegen ist mit Einfriedigungen
ein Mindestabstand von 1,0 m einzuhalten. Die Abstandsfläche ist zu begrünen oder zu
befestigen und zu unterhalten.

Zur Durchlässigkeit von Kleintieren müssen Einfriedungen wie Zäune und Sichtschutz-
wände einen Bodenabstand (Abstand zwischen Unterkante Einfriedung und Erdreich) von
0,15 m sowie eine Maschenweite von mindestens 10 x 10 cm aufweisen (§ 74 Abs. 1 Nr.
3 LBO).

Eine Einfriedung der öffentlichen Grünflächen ist nicht zulässig.

4. Stellplatzverpflichtung für Wohnungen
(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO)

Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen (§ 37 Abs 1 LBO) wird auf 2,0 Kfz-Stellplätze
pro Wohnung erhöht.

5. Herstellung von Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versi-
ckern von Niederschlagswasser – naturverträgliche Regenwas-
serbewirtschaftung
(§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO)

Pro Baugrundstück ist eine Regenwasserrückhalteanlage (z.B. Regenwasserzisterne,
Rückhaltebecken etc.) herzustellen, in die das unbelastete Niederschlagswasser der pri-
vaten Dach- und Hofflächen einzuleiten ist. Die Anlage muss folgende Eigenschaften er-
füllen:

 Pro Quadratmeter Dachfläche/versiegelte Fläche sind 0,02 m³ (=20 l) Rückhalte-
volumen zu schaffen.

Von der Vorgabe kann abgewichen werden, sofern ein technischer Nachweis ge-
führt wird, dass durch getroffene Maßnahmen ein geringeres Rückhaltevolumen
erforderlich wird (z.B. durch Dachbegrünung, Versickerung etc.).

 Pro Quadratmeter Dachfläche/versiegelte Fläche darf der Drosselabfluss maximal
0,0025 l/s betragen.
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 Die Rückhalteanlage muss in der Lage sein, sich vollständig mit den vorgegebe-
nen Drosselleistungen zu entleeren und mit einem Notüberlauf ausgestattet sein.

Eine vorherige Niederschlagswassernutzung – sofern nicht schädlich verunreinigt – ist
zulässig.

Die Hinweise zur Regenwasserrückhaltung unter III.9 sind zu beachten

III. HINWEISE

1. Bodenfunde
Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind
unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen.

Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktags nach der Anzeige in
unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer
Verkürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG).

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen.

2. Altlasten
Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial an-
getroffen, so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemäß § 3 Lan-
des-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 Kreislaufwirt-
schaftsgesetz zu verfahren. Die Gemeinde  und das Landratsamt sind umgehend über
Art und Ausmaß der Verunreinigung zu benachrichtigen.

Bei erheblichem Ausmaß sind die Arbeiten bis zur Klärung des weiteren Vorgehens vor-
läufig zu unterbrechen. Bezüglich des Entsorgungsweges und der Formalitäten gibt der
zuständige Abfallentsorger Auskunft.

3. Bodenschutz
Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes
(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) wird hingewiesen.

Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten auszuhe-
ben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und
zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe auch § 202 BauGB).

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1
BBodSchG gewährleisten (z.B. Miete: Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit
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Pflanzenresten max. 1,5 m, bei sandigem Boden mit wenig Pflanzenresten max. 2,5 m,
Schutz vor Vernässung und Staunässe etc.).

Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der Baustelleneinrich-
tung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die natürliche Bodenstruktur vor er-
heblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen. Entstandene Boden-
verdichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern.

Bei erforderlichen Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets darf der Mutterbo-
den des Urgeländes nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für Auf-
füllungen ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. Unnötiges
Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Flächen ist nicht zulässig.

Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge bzw. Ver-
mischungen mit Bodenmaterial auszuschließen sind.

Bei der technischen Durchführung ist die DIN 19731 zu beachten.

Sollten der abgeschobene Oberboden auf landwirtschaftliche Flächen ausgebracht wer-
den, ist eine Bodenanalyse nach BBodSchV Anhang 2 Nr. 4 erforderlich. Nach BBodSchV
512 Abs. 4 dürfen bei landwirtschaftlicher Nutzung in der entstandenen Bodenschicht
70 % der Vorsorgewerte nach Anhang 2 Nr. 4 nicht überschritten werden.

Das Aufbringen von Bodenmaterial auf einer Fläche von über 500 m² bedarf einer bau-
rechtlichen und naturschutzrechtlichen Genehmigung.

4. Grundwasserfreilegung
Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grund-
wasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind dem LRA Hohenlohekreis, Fachdienst
Wasserwirtschaft und Bodenschutz, rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen.

Die unvorhergesehene Erschließung von Grundwasser haben der Vorhabensträger sowie
der mit den Arbeiten Beauftragte dem LRA Hohenlohekreis, Fachdienst Wasserwirtschaft
und Bodenschutz unverzüglich mitzuteilen. Die Arbeiten, die zur Erschließung geführt
haben, sind einstweilen einzustellen. Das LRA Hohenlohekreis als Wasserbehörde trifft
die erforderlichen Anordnungen (§ 43 Abs. 6 WG V. 03.12.2013).

Jede Grundwasserableitung im Zuge einer Baumaßnahme bedarf unabhängig von der
Menge und Dauer der Zustimmung des LRA Hohenlohekreis, Fachdienst Wasserwirt-
schaft und Bodenschutz.

Ständige Grundwasserableitungen über Ring-/Sohldränagen sind nicht zulässig.

Bei Gründungen im Einflussbereich von Grundwasser bzw. lokalem und temporären Si-
cker-/Schichtwasser sind die notwendigen Schutzmaßnahmen (Abdichtung nach aaRdT)
vorzusehen.

Eine dauerhafte Ableitung von Grund- und Schichtwasser über Ring-/Sohldränagen ist
nicht zulässig. Bei Gründungen im Einflussbereich von Grundwasser bzw. lokalem und
temporären Sicker-/Schichtwasser sind die notwendigen Schutzmaßnahmen vorzusehen
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(Abdichtung von erdberührten Bauteilen nach DIN bzw. Ausführung gemäß DafStb-
Richtlinie „Wasserundurchlässige Baukörper aus Beton“).

5. Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungskörper
Der Eigentümer hat gemäß §126 BauGB das Anbringen von Haltevorrichtungen und Lei-
tungen für Beleuchtungskörper der Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungs-
körper und des Zubehörs sowie Kennzeichen und Hinweisschilder für
Erschließungsanlagen auf seinem Grundstück zu dulden. Es erfolgt im Einzelfall eine vor-
herige Benachrichtigung.

6. Geotechnik
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Ver-
breitungsbereich von Gesteinen des Oberen Muschelkalks. Diese werden größtenteils
von Holozänen Abschwemmmassen mit im Detail nicht bekannter Mächtigkeit verdeckt.

Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen.

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind
nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer ge-
plant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005)
verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versi-
ckerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr der Ausspülung lehmerfüllter Spalten
ist bei Anlage von Versickerungseinrichtungen auf ausreichenden Abstand zu Funda-
menten zu achten.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bau-
arbeiten (z.B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Trag-
fähigkeit des Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei An-
treffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z.B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten)
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN
4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen.

7. Landwirtschaft
Durch die umgebenden landwirtschaftlichen Flächen können auch bei ordnungsgemäßer
Bewirtschaftung Emissionen, wie z.B. Stäube, Geruch, Lärm und Pflanzenschutzmittelab-
drift im Sinne des § 906 BGB nicht ausgeschlossen werden und sind durch die geplante
Nutzung hinzunehmen. Zusätzlich wird auch auf eine mögliche Bewirtschaftung der um-
gebenden landwirtschaftlichen Flächen abends und am Wochenende hingewiesen.

Die aus der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung der Flächen zumindest zeitweise, auch
außerhalb der üblichen Geschäftszeiten z. B. an Sonn- und Feiertagen sowie in der Nacht,
resultierende Lärm-, Staub- und Geruchsemmissionen im Sinne des § 906 BGB von den
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künftigen Anwohnern als ortüblich hinzunehmen sind und landwirtschaftlicher Verkehr,
auch während der Bauzeit, nicht eingeschränkt werden darf. Die Zufahrt zu den umlie-
genden landwirtschaftlichen Flächen sollte auch weiterhin in vollem Umfang gewährleis-
tet sein.

8. Regenwasserzisternen
Der Einbau von Regenwasserzisternen muss durch eine anerkannte Fachfirma erfolgen.
Der Betrieb der Regenwasserzisterne muss dem Gesundheitsamt und dem Wasserver-
sorger gemeldet werden. Dies gilt nur für Regenwasserzisternen, aus denen in ein
Brauchwassernetz zur Nutzung innerhalb von Gebäuden eingespeist wird.

Auf die Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) und das DVGW Regelwerk W 400-1-
Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen wird hingewiesen.

Bei der Nutzung von Regenwasser ist das Arbeitsblatt DBVW Technische Regel Arbeits-
blatt W555 zu beachten.

9. Regenwasserrückhaltung
Die Vorgaben zur Regenwasserrückhaltung wurden auf Basis der anerkannten Regeln der
Technik (DWA Arbeitsblatt A117) getroffen. Zum Nachweis der Erforderlichkeit eines ge-
ringeren Rückhaltevolumens ist DWA-A117 ebenfalls heranzuziehen.

Sollten Zisternen zur Bewässerung von Garten- und Freianlagen genutzt werden, ist ent-
sprechend DWA-M153 vorher eine Bewertung und ggf. eine Vorbehandlung des Ober-
flächenwasser notwendig.

10. Denkmalpflege
Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Be-
funde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbe-
hörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge,
Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschich-
ten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der
Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde
mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist.

Zuwiderhandlungen werden gem. §27 DSchG als Ordnungswidrigkeiten geahndet. Bei
der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfris-
tigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten hierüber
schriftlich in Kenntnis gesetzt werden.
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11. Bodenaushub
Nach § 2 Abs. 3 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) ist bei geplanten
Vorhaben, die auf nicht versiegelte, nicht baulich veränderte oder unbebaute Flächen von
mehr als 0,5 Hektar einwirken werden, ein Bodenschutzkonzept zur Gewährleistung des
sparsamen, schonenden und haushälterischen Umgangs mit dem Boden im Rahmen der
weiteren Vorhabensplanung bzw. -durchführung zu erstellen ist. Eine Erstellung des Bo-
denschutzkonzepts nach DIN 19639 wird dringend empfohlen.

Sollten bei dem vorliegenden Bauvorhaben mehr als 500 m³ Bodenüberschussmassen
entstehen, so ist bei dem nach § 3 Abs. 4 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG)
geforderten Abfallverwertungskonzept auf eine höchstmögliche Verwertung nach § 3
Abs. 2 LKreiWiG zu achten, um so die Bodenfunktionen im größtmöglichen Umfang zu
erhalten Mit der zuständigen Unteren Bodenschutzbehörde sollte abgestimmt werden,
welche konkreten bodenschutzfachlichen Vorgaben umzusetzen sind.

12. Baufeldfreimachung und regelmäßige Mahd
(Vermeidung Vögel und Zauneidechsen)
Das jeweilige Baufeld ist im Vorfeld der Bebauung vom Beginn der Vegetationsperiode
bis zum Baubeginn regelmäßig, d.h. alle 2 Wochen zu mähen oder zu mulchen.

Erdmieten sollten vorzugsweise nicht unmittelbar angrenzend an die Lebensstätten der
Zauneidechsen angelegt werden. Werden im Zuge der Bebauung Erdmieten während
der Vegetationsperiode länger gelagert und mit Ruderalvegetation begrünt, kann eine
temporäre Besiedlung mit Zauneidechsen nicht ausgeschlossen werden. Um das Tö-
tungsverbot nach BNatSchG § 44 (1) bei der Entfernung der Erdmieten zu vermeiden,
sollte in so einem Fall eine fachkundige Person überprüfen, ob eine Besiedlung mit Zau-
neidechsen stattgefunden hat. Bei Bedarf sind in Abstimmung mit der unteren Natur-
schutzbehörde entsprechende Vergrämungsmaßnahmen vorzusehen. Alternativ können
Erdmieten, die angrenzend oder nahe der Lebensstätten angelegt werden, mit reptilien-
sicheren Zäunen vor einer Einwanderung geschützt werden.

In den angrenzenden Obstwiesen dürfen keine Lagerflächen und keine Baustellen- oder
sonstigen Zufahrten angelegt werden.

13. Vogelschutz an Glasflächen und Fassaden
Zur Vermeidung von Vogel-Kollisionen sind transparente Glasflächen mit Sicht auf da-
hinterstehende Bäume und Büsche oder den freien Himmel zu vermeiden. Ebenso zu
vermeiden sind spiegelnde Glas- und /oder Metallflächen in denen sich Gehölze oder
der Himmel spiegeln.

Größere Glas- und Fensterflächen mit Sicht auf dahinterstehende Bäume und Büsche
oder den freien Himmel sind mit Vogelschutzglas der Kategorie A auszustatten. Alterna-
tiv sind wirksame Markierungen gegen Kollisionen einzuplanen. z.B. vertikale Linien (min.
5 mm breit bei max. 10 cm Abstand), horizontale Linien (min. 3 mm breit bei max. 3 cm
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Abstand oder min. 5 mm breit bei max. 5 cm Abstand), Punktraster (min. 25% Deckungs-
grad bei min. 5 mm Ø oder min. 15% Deckungsgrad ab 30 mm Ø).

IV. ARTEN- UND SORTENLISTEN

Artenliste 1: Verwendung von gebietseigenen Gehölzen
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Artenliste 2: Empfohlene Saatgutmischung

Aufgestellt:
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